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Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Palau, Vereinigte Staaten
von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Bel-
gien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
laysia, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tonga, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

63/188. Achtung des Rechts auf allgemeine Reisefreiheit 
und die überragende Bedeutung der Familien-
zusammenführung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/162 vom 19. De-
zember 2006,

erneut erklärend, dass alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedin-
gen und miteinander verknüpft sind,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte381 und auf Artikel 12 des Inter-
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte382,

betonend, dass die Familienzusammenführung von lega-
len Migranten, wie in dem Aktionsprogramm der Internatio-
nalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung383 er-
klärt wird, ein wichtiger Faktor bei internationalen Migra-
tionsbewegungen ist und dass Geldüberweisungen legaler
Migranten in ihre Herkunftsländer oft eine sehr wichtige De-
visenquelle darstellen und wesentlich zur Verbesserung des
Wohls der in den Herkunftsländern verbliebenen Familienan-
gehörigen beitragen,

mit großer Besorgnis feststellend, dass es zwar in den letz-
ten Jahren bei der Verwirklichung der Ziele, die in früheren
von der Generalversammlung zu dieser Frage verabschiede-
ten Resolutionen384 hervorgehoben wurden, einige positive
Entwicklungen gab, insbesondere in Bezug auf die Erleichte-
rung internationaler Geldüberweisungen, um den Familien zu
helfen, dass Berichten zufolge jedoch in bestimmten Fällen

Maßnahmen zur weiteren Verstärkung der Beschränkungen
ergriffen wurden, denen legale Migranten in Bezug auf die
Familienzusammenführung und die Möglichkeit, Geld an Fa-
milienangehörige in ihren Herkunftsländern zu überweisen,
unterliegen,

daran erinnernd, dass die Familie die Grundeinheit der
Gesellschaft ist und als solche gestärkt werden soll und dass
sie Anspruch auf umfassenden Schutz und umfassende Unter-
stützung hat,

1. fordert alle Staaten erneut auf, allen ausländischen
Staatsangehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet auf-
halten, die allgemein anerkannte Reisefreiheit zu garantieren;

2. erklärt erneut, dass alle Regierungen, insbesondere
die Regierungen der Aufnahmeländer, die überragende Be-
deutung der Familienzusammenführung anerkennen und sich
für die Übernahme dieses Grundsatzes in das innerstaatliche
Recht einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinheit
der legalen Migranten sicherzustellen;

3. fordert alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit
dem Völkerrecht den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen aus-
ländischen Staatsangehörigen zu gestatten, ungehindert Geld
an Familienangehörige in ihren Herkunftsländern zu überwei-
sen;

4. fordert alle Staaten außerdem auf, keine als Zwangs-
maßnahmen gedachten Rechtsvorschriften zu erlassen bezie-
hungsweise bestehende Rechtsvorschriften aufzuheben, die
legale Migranten oder Gruppen legaler Migranten diskrimi-
nieren, indem sie die Familienzusammenführung sowie ihr
Recht, Geld an Familienangehörige in ihren Herkunftslän-
dern zu überweisen, beeinträchtigen;

5. beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 63/189

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 124 Stimmen bei
55 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/430/Add.2, Ziff. 182)385:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ara-
bische Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volks-

381 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
382 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
383 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
384 Resolutionen 57/227, 59/203 und 61/162.

385 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Angola, Arabische Repu-
blik Syrien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien, Burkina
Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Ecuador, El Salvador, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Kamerun, Kuba, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Paki-
stan, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sierra Leone, Simbab-
we, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tschad, Uganda, Venezuela (Bolivari-
sche Republik) und Vietnam.
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republik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesi-
en, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauri-
tius, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuva-
lu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Chile, Mexiko, Peru,
Timor-Leste, Vanuatu.

63/189. Förderung einer demokratischen und
gerechten internationalen Ordnung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Förderung einer demokratischen und gerechten internationa-
len Ordnung, namentlich Resolution 61/160 vom 19. Dezem-
ber 2006, und Kenntnis nehmend von der Resolution 8/5 des
Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2008386,

in Bekräftigung der Selbstverpflichtung aller Staaten, ih-
ren Verpflichtungen zur Förderung der allgemeinen Achtung,
der Einhaltung und des Schutzes aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen, anderen Menschenrechtsübereinkünften und
dem Völkerrecht nachzukommen,

bekräftigend, dass die internationale Zusammenarbeit zur
Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte auch künf-
tig weiter verstärkt werden soll, in voller Übereinstimmung
mit den in den Artikeln 1 und 2 der Charta verankerten Zielen
und Grundsätzen der Charta und des Völkerrechts und unter
anderem unter voller Achtung der Souveränität, der territoria-

len Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der
Staaten sowie der Grundsätze der Nichtandrohung und Nicht-
anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen
und der Nichtintervention in Angelegenheiten, die ihrem We-
sen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören,

unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbesondere
auf die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit, den
Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und
Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung
von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Nationen
erneut zu bekräftigen,

in Bekräftigung dessen, dass jeder Mensch Anspruch auf
eine soziale und internationale Ordnung hat, in der die in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte387 verkündeten
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

sowie in Bekräftigung der in der Präambel der Charta ge-
äußerten Entschlossenheit, die künftigen Geschlechter vor
der Geißel des Krieges zu bewahren, Bedingungen zu schaf-
fen, unter denen Gerechtigkeit und Achtung der Verpflichtun-
gen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts ge-
wahrt werden können, den sozialen Fortschritt und einen bes-
seren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, Tole-
ranz zu üben und als gute Nachbarn miteinander zu leben und
den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker
durch internationale Einrichtungen zu fördern,

betonend, dass die Verantwortung für die Auseinanderset-
zung mit weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Fragen
und die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit von allen Nationen der Welt
gemeinsam getragen werden muss und multilateral wahrge-
nommen werden soll und dass in dieser Hinsicht die zentrale
Rolle von den Vereinten Nationen als universellster und re-
präsentativster Organisation der Welt gespielt werden muss,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den
in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, namentlich der
Förderung und Unterstützung der Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für alle sowie den Grundsätzen
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker,
des Friedens, der Demokratie, der Gerechtigkeit, der Gleich-
heit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der Entwick-
lung, der Verbesserung des Lebensstandards und der Solida-
rität,

sowie in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte verkündet wird, dass alle Men-
schen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind und
ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Haut-
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonsti-
ger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermö-
gen, Geburt oder sonstigem Status, Anspruch auf alle darin
verkündeten Rechte und Freiheiten haben,

386 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. III, Abschn. A.

387 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung und die
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten einander
bedingen und sich gegenseitig verstärken und dass die Demo-
kratie auf dem frei bekundeten Willen der Menschen, über ih-
re politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Sys-
teme frei zu bestimmen, und auf ihrer vollen Teilhabe an allen
Aspekten ihres Lebens beruht,

hervorhebend, dass Demokratie nicht nur ein politischer
Begriff ist, sondern auch wirtschaftliche und soziale Dimen-
sionen hat,

in der Erkenntnis, dass Demokratie, die Achtung aller
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
eine transparente, rechenschaftspflichtige Regierungs- und
Verwaltungsführung in allen Sektoren der Gesellschaft sowie
eine wirksame Teilhabe der Zivilgesellschaft zu den unent-
behrlichen Grundlagen für die Verwirklichung einer nachhal-
tigen sozialen Entwicklung gehören, in deren Mittelpunkt der
Mensch steht,

mit Besorgnis feststellend, dass Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gende Intoleranz unter anderem durch eine ungleiche Vertei-
lung des Wohlstands, Marginalisierung und soziale Ausgren-
zung verschärft werden können,

unterstreichend, dass die internationale Gemeinschaft
zwingend dafür sorgen muss, dass die Globalisierung für alle
Menschen der Welt zu einer positiven Kraft wird, und dass
die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und ausge-
wogen sein kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen
Menschheit unternommen werden,

in Anbetracht des komplexen Charakters der derzeit herr-
schenden weltweiten Nahrungsmittel-, Brennstoff- und Fi-
nanzkrise, in der der angemessene Genuss aller Menschen-
rechte aufgrund des Zusammentreffens mehrerer wichtiger
Faktoren verletzt zu werden droht, darunter makroökonomi-
sche und andere Faktoren wie Umweltzerstörung, Wüstenbil-
dung und globaler Klimawandel, Naturkatastrophen und das
Fehlen der für die Bewältigung ihrer Auswirkungen erforder-
lichen Technologie, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern und den am wenigsten entwickelten Ländern,

betonend, dass die Anstrengungen, durch die erreicht wer-
den soll, dass die Globalisierung alle voll einschließt und aus-
gewogen ist, Politiken und Maßnahmen auf weltweiter Ebene
umfassen müssen, die den Bedürfnissen der Entwicklungs-
und Transformationsländer entsprechen und an deren Ausar-
beitung und Durchführung diese Länder wirksam mitarbei-
ten,

sowie betonend, dass es erforderlich ist, die Entwick-
lungsländer, insbesondere die Binnenentwicklungsländer und
die kleinen Inselentwicklungsländer, durch die Bereitstellung
ausreichender Finanzmittel und durch Technologietransfer
insbesondere bei ihren Anstrengungen zur Anpassung an den
Klimawandel zu unterstützen,

nach Anhörung der Völker der Welt und in Anerkennung
ihres Strebens nach Gerechtigkeit, nach Chancengleichheit
für alle, nach dem Genuss ihrer Menschenrechte, einschließ-

lich des Rechts auf Entwicklung, auf ein Leben in Frieden
und Freiheit und auf gleichberechtigte Teilhabe ohne Diskri-
minierung am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürger-
lichen und politischen Leben,

entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ei-
ne demokratische und gerechte internationale Ordnung zu ge-
währleisten,

1. bekräftigt, dass jeder Mensch Anspruch auf eine de-
mokratische und gerechte internationale Ordnung hat;

2. bekräftigt außerdem, dass eine demokratische und
gerechte internationale Ordnung die volle Verwirklichung al-
ler Menschenrechte für alle fördert;

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihrer in Durban
(Südafrika) auf der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz zum Ausdruck gebrachten Selbstver-
pflichtung nachzukommen, den Nutzen der Globalisierung zu
maximieren, unter anderem durch die Verstärkung und Ver-
besserung der internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel,
die Chancengleichheit im Hinblick auf Handel, Wirtschafts-
wachstum und nachhaltige Entwicklung zu erhöhen, globale
Kommunikation durch den Einsatz neuer Technologien und
verstärkten interkulturellen Austausch durch die Erhaltung
und Förderung der kulturellen Vielfalt388, und erklärt erneut,
dass die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und
ausgewogen sein kann, wenn breit angelegte und dauerhafte
Anstrengungen unternommen werden, um auf der Grundlage
der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsa-
me Zukunft zu schaffen;

4. bekräftigt, dass eine demokratische und gerechte in-
ternationale Ordnung unter anderem Folgendes voraussetzt:

a) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf
Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politischen Status
frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Entwicklung frei nachgehen können;

b) die Verwirklichung des Rechts der Völker und Na-
tionen auf die ständige Souveränität über ihre natürlichen
Reichtümer und Ressourcen;

c) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf Entwicklung;

d) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf Frie-
den;

e) die Verwirklichung des Rechts auf eine internationa-
le Wirtschaftsordnung, die auf der gleichberechtigten Teilha-
be an den Entscheidungsprozessen, Interdependenz, wechsel-
seitigem Interesse, Solidarität und der Zusammenarbeit zwi-
schen allen Staaten beruht;

f) die Verwirklichung der internationalen Solidarität
als Recht der Völker und des Einzelnen;

388 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
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g) die Förderung und Festigung transparenter, demo-
kratischer, gerechter und verantwortlicher internationaler In-
stitutionen in allen Bereichen der Zusammenarbeit, insbeson-
dere durch die Verwirklichung der Grundsätze einer umfas-
senden und gleichberechtigten Teilhabe an den jeweiligen
Entscheidungsmechanismen;

h) die Verwirklichung des Rechts auf die gleichberech-
tigte Teilhabe aller ohne jede Diskriminierung an den inner-
staatlichen und weltweiten Entscheidungsprozessen;

i) die Verwirklichung des Grundsatzes der ausgewoge-
nen Vertretung der Regionen sowie von Männern und Frauen
bei der personellen Zusammensetzung des Systems der Ver-
einten Nationen;

j) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen
und ausgewogenen internationalen Informations- und Kom-
munikationsordnung auf der Grundlage internationaler Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel, ein neues Gleichgewicht und ei-
ne stärkere Gegenseitigkeit im Hinblick auf den internationa-
len Informationsfluss herbeizuführen und insbesondere die
Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungslän-
der und aus diesen Ländern zu beheben;

k) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kultu-
rellen Rechte aller Menschen, weil dies den Pluralismus der
Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von Wissen
und zu einem besseren Verständnis der kulturellen Vorausset-
zungen beiträgt, die Anwendung und den Genuss der allge-
mein anerkannten Menschenrechte überall auf der Welt för-
dert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Be-
ziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt;

l) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf eine gesunde Umwelt und auf eine
verstärkte internationale Zusammenarbeit, die dem Bedarf an
Unterstützung der nationalen Anstrengungen zur Anpassung
an den Klimawandel, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, wirksam gerecht wird und die Erfüllung der internatio-
nalen Vereinbarungen auf dem Gebiet der Abschwächung
fördert;

m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den
aus der internationalen Verteilung des Wohlstands erwach-
senden Vorteilen durch eine verstärkte internationale Zusam-
menarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der internationalen
Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen;

n) die Verwirklichung der Teilhabe eines jeden Men-
schen am gemeinsamen Erbe der Menschheit in Verbindung
mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zur Kultur;

o) die von allen Nationen der Welt gemeinsam getrage-
ne Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung
von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit, die auf multilateraler Ebene wahrgenommen wer-
den soll;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Stärkung der
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte den Reichtum und die Vielfalt der internationa-
len Gemeinschaft der Nationen und Völker zu bewahren so-

wie die nationalen und regionalen Besonderheiten und die un-
terschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen Vor-
aussetzungen zu achten;

6. unterstreicht außerdem, dass alle Menschenrechte
allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind und dass die internationale Ge-
meinschaft die Menschenrechte weltweit in gerechter und
gleicher Weise, auf derselben Grundlage und mit demselben
Nachdruck behandeln muss, und erklärt erneut, dass es, ob-
schon die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderhei-
ten und unterschiedlicher historischer, kultureller und religiö-
ser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, die Pflicht der
Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Ordnung alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen;

7. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständi-
gung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Viel-
falt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

8. erklärt erneut, dass alle Staaten die Herbeiführung,
die Wahrung und die Festigung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit fördern und zu diesem Zweck ihr
Möglichstes tun sollen, um eine allgemeine und vollständige
Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle herbei-
zuführen und sicherzustellen, dass die durch wirksame
Abrüstungsmaßnahmen freigesetzten Ressourcen für eine
umfassende Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslän-
der, verwendet werden;

9. erinnert daran, dass die Generalversammlung ihre
Entschlossenheit verkündet hat, nachdrücklich auf die Errich-
tung einer internationalen Wirtschaftsordnung hinzuwirken,
die auf Gerechtigkeit, souveräner Gleichheit, wechselseitiger
Abhängigkeit, dem gemeinsamen Interesse und der Zusam-
menarbeit aller Staaten unabhängig von ihrem Wirtschafts-
und Gesellschaftssystem beruht, die Ungleichheiten behebt
und bestehende Ungerechtigkeiten beseitigt, die die Aufhe-
bung der sich vertiefenden Kluft zwischen den entwickelten
Ländern und den Entwicklungsländern ermöglicht und eine
sich stetig beschleunigende wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in Frieden und Gerechtigkeit für die heutigen und
die kommenden Generationen gewährleistet389;

10. erklärt erneut, dass die internationale Gemeinschaft
Mittel und Wege finden soll, um die derzeitigen Hindernisse
zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die
sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte entge-
genstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen zu
verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben;

389 Siehe Resolution 3201 (S-VI).
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11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich auch wei-
terhin durch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit
um die Förderung einer demokratischen und gerechten inter-
nationalen Ordnung zu bemühen;

12. ersucht den Menschenrechtsrat, die Menschen-
rechtsvertragsorgane, das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte, die vom Rat verlän-
gerten besonderen Mechanismen und den Beratenden Aus-
schuss des Menschenrechtsrats, dieser Resolution im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats gebührende Aufmerksamkeit zu
widmen und zu ihrer Durchführung beizutragen;

13. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, sich
weiter mit der Frage der Förderung einer demokratischen und
gerechten internationalen Ordnung zu befassen;

14. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen,
und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu
bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

15. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 63/190

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 94 Stimmen bei 22 Ge-
genstimmen und 63 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/430/Add.3 und Corr.1, Ziff. 30)390:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien, Austra-
lien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Belize, Bhutan,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Burundi, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guinea-
Bissau, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kana-
da, Kasachstan, Kiribati, Komoren, Kroatien, Lettland, Libanon,
Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malediven, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Nauru, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Saudi-
Arabien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,

St. Lucia, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien, Be-
larus, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Guinea, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Kuba, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Myanmar, Oman, Russische Födera-
tion, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Usbekistan, Vene-
zuela (Bolivarische Republik),Vietnam.

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Barbados, Benin, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Gambia,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien, Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kir-
gisistan, Kolumbien, Kongo, Kuwait, Lesotho, Mali, Mauretanien,
Mauritius, Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Pakistan, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, São Tomé
und Príncipe, Senegal, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Tadschiki-
stan, Thailand, Tschad, Turkmenistan, Uganda, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Zentralafrikanische Republik.

63/190. Die Menschenrechtssituation in der
Demokratischen Volksrepublik Korea

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten nachzu-
kommen,

eingedenk dessen, dass die Demokratische Volksrepublik
Korea Vertragspartei des Internationalen Paktes über bürger-
liche und politische Rechte391, des Internationalen Paktes über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte391, des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes392 sowie des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau393 ist,

feststellend, dass die Demokratische Volksrepublik Korea
ihren kombinierten dritten und vierten periodischen Bericht
über die Durchführung des Übereinkommens über die Rechte
des Kindes vorgelegt und damit ein Zeichen für ihre Mitwir-
kung an den internationalen Kooperationsbemühungen auf
dem Gebiet der Menschenrechte gesetzt hat,

Kenntnis nehmend von den abschließenden Bemerkungen
der in den vier Verträgen, deren Vertragspartei die Demokra-

390 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan,
Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern.

391 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
392 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
393 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982;
AS 1999 1579.


